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Berufung in den Stiftungsvorstand der Hessischen Lutherstiftung 
 

Beschlussvorschlag: 

Die Zwölfte Kirchensynode der EKHN beruft für die Dauer ihrer Wahlperiode nachfolgende Personen in 
den Stiftungsvorstand der Hessischen Lutherstiftung: 

• Herrn Professor Dr. Rainer Kessler, Altes Testament, Marburg. 

• Herrn Professor Dr. Peter Scherle, Kirchentheorie, Ökumene, Herborn. 

• Frau Professorin Dr. Angela Standhartinger, Neues Testament, Marburg. 
 

Rechtsgrundlage: 

§ 5 der Verfassung der Hessischen Lutherstiftung (i.d.F. vom 04.11.2007). 
 

Begründung: 

Gemäß § 5 Abs. 1 lit. c der Verfassung der Hessischen Lutherstiftung werden von den fünf Mitgliedern 
des Stiftungsvorstandes der Hessischen Lutherstiftung drei Mitglieder von der Kirchensynode berufen 
(siehe oben). Die Berufung in den Stiftungsvorstand erfolgt jeweils für die Dauer der Wahlperiode der 
Kirchensynode. 
 

Zur Information: 

Nach § 5 Abs. 1 lit. a der Verfassung der Hessischen Lutherstiftung beruft die Kirchenleitung einen Ver-
treter/eine Vertreterin der Kirchenverwaltung, i.d.R. die amtierende Referentin/den amtierenden Referen-
ten für Personalförderung und Hochschulwesen, die/der den Vorsitz im Stiftungsvorstand übernimmt. 
Auch hier erfolgt die Berufung für die Dauer der Wahlperiode der Zwölften. Kirchensynode. (Am 
15.03.2016 wurde durch Beschluss der Kirchenleitung Herr OKR Dr. Holger Ludwig berufen.) 

 

Nach § 5 Abs. 1 lit b entsenden die Fachbereiche Frankfurt und Mainz jeweils ein Mitglied. 

Gegenwärtig sind berufen: 

Herr Professor Dr. Wolfgang Breul als Vertreter des Fachbereichs Ev. Theologie der Universität Mainz für 
das Fach Kirchengeschichte, 

Herr Professor Dr. Christian Wiese als Vertreter des Fachbereichs Ev. Theologie der Universität Frank-
furt, Martin-Buber-Professur. 

 

Da es für die Beurteilung der Stipendienanträge günstig ist, alle Kerndisziplinen wissenschaftlicher Theo-
logie zu berücksichtigen, werden zu den von der Kirchenleitung und den Fakultäten bereits berufenen 
Personen die im Beschlussvorschlag genannten Personen der Kirchensynode zur Berufung vorgeschla-
gen. 
 

Alle Personen sind mit der Berufung einverstanden. 
 

Anlage:  

Lebensläufe 
 

Referent: OKR Dr. Holger Ludwig 


